
Stadt Bayreuth
Kulturamt Antragsfrist bis
Wahnfriedstraße 1

spätestens 31. Juli _____95444 Bayreuth

ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINES ZUSCHUSSES

aus Mitteln der Stadt Bayreuth

Bitte beachten Sie, dass alle städtischen Zuschüsse grundsätzlich Fehlbedarfszuschüsse sind. 
Das heißt, dass eine Unterstützung nur gewährt wird, wenn die Institutionen oder Projekte nicht 
aus den Eigenmitteln oder Einnahmen des Antragstellers finanzierbar sind.

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen hat der Stadtrat in Form einer 
Richtlinie festgelegt. Unter www.bayreuth.de/wp-content/uploads/2015/06/366Richtlinien-neu.pdf 
ist die Richtlinie aufzurufen.
Sie können sie sich auch vom Kulturamt per Mail oder Post zuschicken lassen.

Bei Nachfragen zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses wenden Sie sich bitte an das 
Kulturamt, Frau Hacker, Telefon 0921 / 25 2029 oder kulturamt@stadt.bayreuth.de.

1. Antragsteller/in

Name

Rechtsform des/der Antragstellers/in

(z. B. Privatperson, Verein o. ä.)

Anschrift

(PLZ, Ort, Straße, Hs.-Nr.)

Ansprechpartner/in (Name, Vorname)

E-Mail

Telefon

(privat / dienstlich / mobil)

Telefax

Internet
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Stadt Bayreuth



2. Veranstaltung / Projekt

Beschreibung der geplanten Aktivitäten
(z. B. Konzerte, allgemeine Vereinsarbeit, Publikationen)

3. Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben (siehe Anlage 1)

€ Gesamtbetrag

4. Aufstellung der voraussichtlichen Einnahmen (siehe Anlage 2)

€ Gesamtbetrag

5. Beantragter Zuschuss der Stadt Bayreuth

€ Betrag

6. Anlagen

Aufstellung der Ausgaben zu Posten 3 des Antrags (Anlage 1) 
Aufstellung der Einnahmen zu Posten 4 des Antrags (Anlage 2)
................................................................................

Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller*in
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Stadt Bayreuth

Dieses Formular dient nur dem standardisierten Verwaltungsablauf. Die Stadt Bayreuth erhebt von 
Ihnen keine personenbezogenen Daten, sondern Sie übermitteln uns diese freiwillig im Hinblick auf 
ebenfalls freiwillige Leistungen der Stadt Bayreuth. Insofern bestehtfür die Stadt Bayreuth keine 
gesonderte datenschutzrechtliche Informationspflicht nach Art.13 oder 14 DSGVO.
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